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Aus der Gemeinderatssitzung vom 07.02.2023 

 

1. Haushaltsplan des Gemeindehaushalts und Wirtschaftspläne der 

Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2023 

Die Entwürfe der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und der Wirtschaftspläne 

2023 wurden in der öffentlichen Sitzung vom 24.01.2023 im Einzelnen beraten 

und erläutert. Auch die Finanzplanung war bereits Teil der 

Haushaltsvorberatung. Der Gemeinderat hatte die Entwürfe in den vorgelegten 

Fassungen beschlossen. 

Die Verwaltung hat anschließend den endgültigen Haushalts- bzw. 

Wirtschaftsplan mit sämtlichen vorgeschriebenen Anlagen erstellt.  

Die Haushaltssatzung sowie die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe konnten 

deshalb in der Gemeinderatssitzung beschlossen werden. 

Ein Gemeinderat meldet sich daraufhin zu Wort: Dieser Haushaltsplan habe 

gravierende Auswirkungen für die nächsten Jahre bzw. Jahrzehnte. Außerdem 

stelle er einen komplett eingeschränkten Spielraum für freiwillige Aufgaben dar. 

Aufgrund von unsicheren bzw. komplett fehlenden Förderaussichten, seien 

weitere Kreditaufnahmen von rund 5,7 Millionen Euro für den Ausbau der 

Kinderbetreuung notwendig. Er appelliert an die übergeordnete Ebenen der 

Kreispolitik, vor allem aber an die Landes- und Bundespolitik, Verantwortung zu 

übernehmen.   

Die große finanzielle Sorge wird die Gemeinde in den kommenden Jahren vor 

große Herausforderungen stellen. Der Gemeinderat und Bürgermeister Nägele 

stimmen dem zu. 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Haushaltssatzung 2023 mit 

Haushaltplan und Anlagen in der vorliegenden Fassung. 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Wirtschaftspläne der 

Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2023 in den 

vorliegenden Fassungen. 

 

2. Annahme von Spenden an die Gemeinde im Jahr 2022 

Die Gemeinde Oberdischingen erhielt im Jahr 2022 Spenden in Höhe von 

insgesamt 2.400 Euro.  

Nach § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg darf „die 

Gemeinde […] zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 2 GemO Spenden, 

Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an 

Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 2 

beteiligen. Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer 

Zuwendung obliegt ausschließlich dem Bürgermeister. Über die Annahme oder 
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Vermittlung entscheidet der Gemeinderat. Die Gemeinde erstellt jährlich einen 

Bericht, in welchem die Spender, die Zuwendungen und die Zuwendungszwecke 

anzugeben sind, und übersendet ihn der Rechtsaufsichtsbehörde.“ 

Als Folge dieser Rechtslage muss der Gemeinderat über jede Spende an die 

Gemeinde einen Beschluss fassen, ob die Spende angenommen oder auch 

abgelehnt wird. 

Bürgermeister Friedrich Nägele bedankte sich bei den Spendern für ihre 

Unterstützung. 

Spenden 2022: 

a)  Frau Klara Ott, Allee 38 aus Oberdischingen, spendete am 01.07.2022 den 

jährlichen Pachtzins für die Überlassung des Bolzplatzes „Am Erlenbach“ in 

Höhe von 100 Euro für die Jugendarbeit. 

b)  Firma Bareiss Prüfgerätebau GmbH, Breitweg 1 aus Oberdischingen, 

spendete am 25.07.2022 100 Euro für die Freiwillige Feuerwehr 

Oberdischingen. 

c)  Firma Bareiss Prüfgerätebau GmbH, Breitweg 1 aus Oberdischingen, 

spendete am 09.11.2022 150 Euro für die Freiwillige Feuerwehr 

Oberdischingen. 

d)  Firma Felker Langdrehtechnik GmbH, Unter der Halde 21 aus Oberdischingen, 

spendete am 19.12.2022 2.000 Euro für Spielgeräte für die geplante 

Übergangs-gruppe. 

e)  Herr Michael Füzi, Gansweidweg 19 aus Erbach-Dellmensingen, spendete am 

20.12.2022 50 Euro für die Friedhofsgestaltung. 

Folgende Spenden können einstimmig angenommen werden: 

a) Spende von Klara Ott in Höhe von 100 Euro  

b) Spende der Firma Bareiss Prüfgerätebau GmbH in Höhe von 100 Euro  

c) Spende der Firma Bareiss Prüfgerätebau GmbH in Höhe von 150 Euro  

d) Spende von Felker Langdrehtechnik GmbH in Höhe von 2.000 Euro  

e) Spende von Michael Füzi in Höhe von 50 Euro 

 

3. Bekanntgaben, Verschiedenes, Anfragen 

3.1 Schwimmbad 

Die Gemeinde informiert, dass die Wiedereröffnung des Lehr-

schwimmbeckens im Januar 2023 reibungslos funktioniert hat. Es kamen 

bereits positive Rückmeldungen vom Schwimmlehrer. Ein besonderer Dank 

geht an Herrn Berlin für seine tatkräftige Unterstützung bei der 

Aufrechterhaltung des Lehrschwimmbeckens. 

 


